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19.  
Leitungen: Stellvertretungsbestellung am Klinischen Institut für Medizinische und Chemische 
Labordiagnostik 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den Bestimmungen 
der §§ 20 (5), 32 (2) UG idgF sowie des § 4 (2) des Organisationsplanes der Medizinischen Universität 
Graz idgF 
 

• Herrn Ass.-Prof. Dr.med.univ. Wolfgang ERWA 
zum 2. Stellvertreter des Vorstandes des Klinischen Institutes für Medizinische und Chemische 
Labordiagnostik 
mit Wirkung ab 01.10.2010 bis zum 30.04.2011 
 

• Frau Univ.-Doz.in Dr.in med.univ. Beate TIRAN 
zur 3. Stellvertreterin des Vorstandes des Klinischen Institutes für Medizinische und Chemische 
Labordiagnostik 
mit Wirkung ab 01.10.2010 bis zum 30.04.2011  
 

bestellt hat. 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 
 

20. 
Forschungseinheit: Errichtung einer Forschungseinheit und Bestellung der Leiterin 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass gemäß der Richtlinie über die Errichtung 
von Forschungseinheiten, veröffentlicht im 25. Stück des Mitteilungsblattes der Medizinischen Universität 
Graz im Studienjahr 2004/05 vom 03.08.2005, RN 103, folgende Forschungseinheit vom Rektorat 
eingerichtet wurde: 

Studienjahr 2010/2011   Ausgegeben am 03.11.2010               4. Stück 

MITTEILUNGSBLATT 
DER 

MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT GRAZ 
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• Forschungseinheit „Perioperative Thrombozytenfunktion“ 
Leiterin: Frau Ao.Univ.-Prof.in Dr.in med.univ. Elisabeth MAHLA, MSc 
Klinische Abteilung für Anästhesie, für Herz- u. Gefäßchirurgie und  
Intensivmedizin an der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
mit Wirkung ab 01.11.2010. 

 
Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor 
 
 

 
21. 
Organisation: Organisationsplan der Medizinischen Universität Graz - Änderung 
Die Vorsitzende des Universitätsrates, Frau Dr.in Cattina Maria LEITNER, gibt bekannt, dass der 
Universitätsrat der Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 13.10.2010 gemäß § 21 Abs. 1 Z 1 
UG idgF die nachfolgenden Änderungen des Organisationsplans auf der Basis eines Vorschlages des 
Rektorates gemäß § 22 Abs. 1 Z 3 UG idgF, nach Beschluss des Senates gemäß § 25 Abs. 1 Z 3 UG idgF 
genehmigt hat. 
 
Folgende Änderungen (fett) sind hier kurz zusammengefasst: 
 
§ 7 (3) Punkt 4. (2 Klinische Abteilungen): Inkrafttreten ab sofort 

Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

- Klinische Abteilung für Gynäkologie 
- Klinische Abteilung für Geburtshilfe 

 
§ 10 Organisationsplan im Verwaltungsbereich: Inkrafttreten ab 01.01.2011 

(1) An der Medizinischen Universität Graz werden folgende Nichtwissenschaftliche 
Organisationseinheiten errichtet: 

a. GENDER:UNIT 
b. Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht 
c. Organisationseinheit für Finanzen 
d. Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur 
e. Organisationseinheit für Forschungsmanagement 
f. Organisationseinheit für Infrastruktur 
g. Organisationseinheit für Studium und Lehre 
h. Organisationseinheit zur Entwicklung des MED CAMPUS 
i. Organisationseinheit Bibliothek 
 

Organisationsplan der Medizinischen Universität Graz: 
http://www.medunigraz.at/images/content/file/organisation/grundsatzdokumente/O-Plan.pdf 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 
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22. 
Geschäftsordnung des Rektorates der Medizinischen Universität Graz – Änderung  
Die Vorsitzende des Universitätsrates, Frau Dr.in Cattina Maria LEITNER, gibt bekannt, dass der 
Universitätsrat der Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 13.10.2010 gemäß § 21 Abs. 1 Z 1 
UG idgF die vom Rektorat gemäß § 22 Abs. 6 UG idgF vorgelegte Geschäftsordnung des Rektorates 
genehmigt hat  
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Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor 
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23. 
Organisation: Organisatorische Gliederung der Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt nachfolgende Organisatorische Gliederung der 
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht bekannt:  
 

ORGANISATORISCHE GLIEDERUNG DER 

ORGANISATIONSEINHEIT FÜR PERSONALMANAGEMENT UND RECHT 

 

§ 1. Rechtsgrundlagen 

(1) Die Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht (im Folgenden: „O-PMR“) ist gemäß 
den Bestimmungen des Organisationsplans eine nichtwissenschaftliche Organisationseinheit des 
Verwaltungsbereichs der Medizinischen Universität Graz. 

(2) Die Leiterin oder der Leiter der O-PMR hat gemeinsam mit dem nach der Geschäftsordnung für die 
O-PMR zuständigen Mitglied des Rektorats bzw. beratenden Organs gemäß den Bestimmungen des 
O-Plans die gesonderte Ermächtigung, die O-PMR organisatorisch zu gliedern. 

 

§ 2. Aufgaben- und Verantwortungsbereich 

(1) Die O-PMR ist verantwortlich für das Personalmanagement und die Betreuung rechtlicher 
Angelegenheiten an der Medizinischen Universität Graz. 

(2) Die O-PMR nimmt ihren Aufgaben- und Verantwortungsbereich mit der Zielsetzung wahr, die 
obersten Organe sowie die wissenschaftlichen und weiteren Organisationseinheiten des 
Verwaltungsbereichs der Medizinischen Universität Graz in deren Aufgaben- und 
Verantwortungsbereich ebenso wie alle Studierenden der Medizinischen Universität Graz effizient 
und effektiv zu unterstützen. 

 

§ 3. Organisationsstruktur 

(1) Die O-PMR wird in keine Abteilungen gegliedert. 

 

§ 4. Leitungsstruktur 

(1) Die Leiterin oder der Leiter der O-PMR sowie deren Stellvertreterin oder Stellvertreter werden 
gemäß den Bestimmungen des Organisationsplanes durch das Rektorat auf Vorschlag des nach der 
Geschäftsordnung für die O-PMR zuständigen Mitglieds des Rektorats unter Beachtung der 
universitätsrechtlichen Bestimmungen unbefristet oder befristet bestellt. 

 

(2) Die Leiterin oder der Leiter der O-PMR sowie die stellvertretende Leiterin oder der stellvertretende 
Leiter können durch das Rektorat oder das nach der Geschäftsordnung für die O-PMR zuständige 
Mitglied des Rektorats aus wichtigem Grund, insbesondere wegen einer schweren Pflichtverletzung, 
einer strafgerichtlichen Verurteilung, mangelnder körperlicher oder geistiger Eignung, wegen eines 
begründeten Vertrauensverlustes oder wegen Beendigung des Dienstverhältnisses abberufen 
werden. 
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§ 5. Kundmachung und In- und Außerkrafttreten 

Diese Subgliederung gilt bis auf Widerruf ab Kundmachung im Mitteilungsblatt der Medizinischen 
Universität Graz. Mit der Veröffentlichung gelten alle zuvor veröffentlichten Subgliederungen und/oder 
dieser Subgliederung widersprechende Bestimmungen als widerrufen. 

 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 
 

24. 
Organisation: Organisatorische Gliederung der Organisationseinheit Bibliothek 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt nachfolgende Organisatorische Gliederung der 
Organisationseinheit Bibliothek bekannt: 

 
 

ORGANISATORISCHE GLIEDERUNG DER 

ORGANISATIONSEINHEIT BIBLIOTHEK 

 

§ 1. Rechtsgrundlagen 

(1) Die Organisationseinheit Bibliothek (im Folgenden: „O-BI“) ist gemäß den Bestimmungen des 
Organisationsplans eine nichtwissenschaftliche Organisationseinheit des Verwaltungsbereichs der 
Medizinischen Universität Graz. 

(2) Die Leiterin oder der Leiter der O-BI hat gemeinsam mit dem nach der Geschäftsordnung für die O-
BI zuständigen Mitglied des Rektorats bzw. beratenden Organs gemäß den Bestimmungen des O-
Plans die gesonderte Ermächtigung, die O-BI organisatorisch zu gliedern. 

 

§ 2. Aufgaben- und Verantwortungsbereich 

(1) Die O-BI ist verantwortlich für die Abwicklung des Bibliotheksbetriebes an der Medizinischen 
Universität Graz. 

(2) Die O-BI nimmt ihren Aufgaben- und Verantwortungsbereich mit der Zielsetzung wahr, die obersten 
Organe sowie die wissenschaftlichen und weiteren Organisationseinheiten des Verwaltungsbereichs 
der Medizinischen Universität Graz in deren Aufgaben- und Verantwortungsbereich ebenso wie alle 
Studierenden der Medizinischen Universität Graz effizient und effektiv zu unterstützen. 

 

§ 1. Organisationsstruktur 

(1) Die O-BI wird in keine Abteilungen gegliedert. 

 

§ 2. Leitungsstruktur 

(1) Die Leiterin oder der Leiter der O-BI sowie deren Stellvertreterin oder Stellvertreter werden gemäß 
den Bestimmungen des Organisationsplanes durch das Rektorat auf Vorschlag des nach der 
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Geschäftsordnung für die O-BI zuständigen Mitglieds des Rektorats unter Beachtung der 
universitätsrechtlichen Bestimmungen unbefristet oder befristet bestellt. 

 

(2) Die Leiterin oder der Leiter der O-BI sowie die stellvertretende Leiterin oder der stellvertretende 
Leiter können durch das Rektorat oder das nach der Geschäftsordnung für die O-BI zuständige 
Mitglied des Rektorats aus wichtigem Grund, insbesondere wegen einer schweren Pflichtverletzung, 
einer strafgerichtlichen Verurteilung, mangelnder körperlicher oder geistiger Eignung, wegen eines 
begründeten Vertrauensverlustes oder wegen Beendigung des Dienstverhältnisses abberufen 
werden. 

 

§ 3. Kundmachung und In- und Außerkrafttreten 

Diese Subgliederung gilt bis auf Widerruf ab Kundmachung im Mitteilungsblatt der Medizinischen 
Universität Graz. Mit der Veröffentlichung gelten alle zuvor veröffentlichten Subgliederungen und/oder 
dieser Subgliederung widersprechende Bestimmungen als widerrufen. 

 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 

25. 
Richtlinien des Rektorats: Richtlinie für den Personalentwicklungsbeirat der Medizinischen Universität 
Graz 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass das Rektorat in seiner Sitzung am 
25.10.2010 gemäß § 22 Abs. 1 UG idgF folgende Richtlinie beschlossen hat: 

 
 

RICHTLINIE FÜR DEN PERSONALENTWICKLUNGSBEIRAT DER  
MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT GRAZ 

 
 
1. Präambel 
Diese Richtlinie hat das Ziel, die Aufgaben, die Einrichtung und die Arbeitsweise des 
Personalentwicklungsbeirats (im Folgenden: PEB) der Medizinischen Universität Graz zu regeln. Der PEB ist 
ein vom Rektorat eingesetztes Gremium und unterstützt die Universitätsleitung bei der 
Nachwuchsförderung und Personalentwicklung des wissenschaftlichen Personals. 
 
2. Aufgaben des Personalentwicklungsbeirats 
 
Die Aufgaben des PEB sind 
 
(a) die Unterstützung des Rektorats beim internen Auswahlverfahren „Call“ (Vergabe von 
Qualifizierungsvereinbarungen).  
 
(b) die Überprüfung der Erfüllung der Ziele der Qualifizierungsvereinbarungen. 
Am Ende des Qualifizierungszeitraumes wird durch den PEB im Rahmen einer Evaluierung festgestellt, ob 
und inwieweit der/die wissenschaftliche MitarbeiterIn die in der Qualifizierungsvereinbarung festgelegten 
Qualifizierungsziele erfüllt. Aufgrund des Berichts des PEB hat der/die RektorIn die Erfüllung der 
Qualifizierungsvereinbarung zu beurteilen.  
 
(c) Der PEB kann vom Rektorat gebeten werden, zu in seinem Wirkungsbereich auftretenden Fragen, 
Stellung zu nehmen. 
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3. Ehrenamtlichkeit der Mitglieder 
Die Mitgliedschaft im PEB ist ehrenamtlich. 
 
4. Zusammensetzung, Funktionsperiode und Bestellung der Mitglieder 
(a) Der PEB setzt sich wie folgt zusammen: 
 Mit Sitz und Stimme: 

-  Der PEB setzt sich aus 8 stimmberechtigten Mitgliedern zusammen.  
Die Mitglieder des PEB sind ausgewiesene Expert/inn/en und LeistungsträgerInnen in den Bereichen 
Forschung und Lehre der Medizinischen Universität Graz. 
 
 Mit Sitz ohne Stimme 

- ein Mitglied des Betriebsrates für das wissenschaftliche Personal und  
- zwei Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen. 
 

(b) Alle Mitglieder werden vom Rektorat jeweils für eine Funktionsperiode von 2 Jahren bestellt, wobei 
eine Wiederbestellung möglich ist.  

(c) Bei der Auswahl der Mitglieder ist auf eine ausgewogene Verteilung der Geschlechter zu achten. 
(d) Die/der Vorsitzende und die/der stellvertretende Vorsitzende werden in der konstituierenden Sitzung 

gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. 
(e) Die konstituierende Sitzung wird vom Rektorat einberufen.  
(f) Die Tagesordnung der konstituierenden Sitzung kann auch Tagesordnungspunkte enthalten, die über 

die eigentliche Konstituierung hinausgehen. 
 
5. Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(a) Die Mitglieder haben das Recht und die Pflicht, an der Willensbildung des PEB – insbesondere an den 

Sitzungen – teilzunehmen. Eine Verhinderung an der Sitzungsteilnahme ist der oder dem Vorsitzenden 
vor Beginn der Sitzung bekannt zu geben.  

(b) Bei länger dauernder Verhinderung oder bei Ausscheiden eines Mitglieds ist ein neues Mitglied zu 
nominieren. Die/der Vorsitzende hat das Rektorat zu informieren, um die Bestellung eines neuen 
Mitglieds zu veranlassen. 

(c) Eine Übertragung des Stimmrechtes ist nicht möglich. 
(d) Alle Mitglieder unterliegen der Verschwiegenheit. 
(e) Alle Mitglieder sind verpflichtet, der Veröffentlichung folgender persönlicher Daten zuzustimmen: 

vollständiger Name und Titel, Beruf, berufliche Zugehörigkeit (Institut, Klinik etc.) 
 
6. Expertinnen und Experten 
(a) Die oder der Vorsitzende ist berechtigt, für die Beurteilung spezifischer Fragestellungen Expert/inn/en 

als Auskunftspersonen mit beratender Stimme beizuziehen oder von solchen Auskünften einzuholen.  
(b) Diese Expert/inn/en sind zur Einhaltung der Verschwiegenheit und zur vertraulichen Behandlung der 

ihnen zur Verfügung gestellten schriftlichen Unterlagen zu verpflichten. 
 
7. Sitzungen 
(a) Die Arbeit des PEBs erfolgt in regelmäßigen Sitzungen. 
(b) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 
(c) An den Sitzungen kann ein Mitglied des Rektorats teilnehmen. Dieses Mitglied unterliegt der 

Verschwiegenheit. 
(d) Bei Entscheidungen kann der/die LeiterIn einer akademischen Einheit als Auskunftsperson beigezogen 

werden. 
(e) An den Sitzungen können MitarbeiterInnen des Büros des Rektors oder des zuständigen Vizerektors, 

der zuständigen Vizerektorin zum Zwecke der administrativen Unterstützung teilnehmen. Diese 
MitarbeiterInnen unterliegen der Verschwiegenheit. 

 
8. Einberufung von Sitzungen 
(a) Der PEB tagt zumindest einmal im Quartal.  
(b) Die oder der Vorsitzende kann aus gegebenem Anlass jederzeit eine Sitzung einberufen. 
(c) Langt ein Antrag auf Entscheidung über die Zielerreichung im Büro des PEB ein, ist innerhalb einer 

angemessenen Frist eine Sitzung einzuberufen.  
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(d) Die Einladung zu einer Sitzung ist den Mitgliedern und dem zuständigen Mitglied des Rektorats 
mindestens 7 Tage vor der Sitzung schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung, sowie die für die 
Meinungsbildung erforderlichen Unterlagen, zu übermitteln.  

(e) Eine Übermittlung auf elektronischem Wege ist zulässig.  
 
9. Tagesordnung 
(a) Die Tagesordnung ist von den Vorsitzenden zu erstellen. 
(b) Jedes Mitglied kann gegenüber den Vorsitzenden die Aufnahme von Tagesordnungspunkten 

verlangen.  
(c) Die Tagesordnung ist mindestens nach folgendem Schema zu gliedern: 

1. Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
2. Genehmigung der Tagesordnung 
3. Protokoll der letzten Sitzung 
4. Tagesordnungspunkte 
5. Allfälliges 

 
10. Leitung der Sitzungen 
(a) Die Sitzungen werden von der oder dem Vorsitzenden, im Falle ihrer oder seiner Verhinderung von der 

oder dem stellvertretenden Vorsitzenden geleitet.  
(b) Die oder der Vorsitzende eröffnet und schließt die Sitzung. Sie oder er hat die Beschlussfähigkeit 

festzustellen.  
 

11. Berichterstattung und Auskünfte 
(a) Der/die RektorIn bzw. der/die zuständige VizerektorIn sind berechtigt, jederzeit von der oder dem 

Vorsitzenden Auskünfte über die Geschäftsführung zu verlangen.  
(b) Dem Rektorat ist jährlich ein Tätigkeitsbericht zu übermitteln. 
 
12. Beschlusserfordernisse 
(a) Zur Beschlussfähigkeit ist die persönliche Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder 

erforderlich.  
(b) Der PEB entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der/des 

Vorsitzenden oder - im Fall Ihrer/seiner Verhinderung – die Stimme des/der stellvertretenden 
Vorsitzenden den Ausschlag. 

 
13. Befangenheit 
(a) Befangenheit liegt vor, wenn ein Mitglied unmittelbare/r Vorgesetze/r oder HabilitationsbetreuerIn ist 

bzw. eine enge Kooperation mit dem Kandidaten, der Kandidatin hat z.B.: gemeinsamer aktueller 
Forschungsantrag, gemeinsame Publikationen in den letzten 3 Jahren. In diesem Fall hat das Mitglied 
dies der/dem Vorsitzenden anzuzeigen. 

(b) Liegt Befangenheit vor, kann das Mitglied bei dem entsprechenden Tagesordnungspunkt nicht an der 
Sitzung teilnehmen oder nicht als GutachterIn herangezogen werden. 

 
14. Protokoll 
Über jede Sitzung ist ein Protokoll zu erstellen und den Mitgliedern innerhalb von 14 Tagen weiterzuleiten.  
 
15. Büro des Personalentwicklungsbeirats 
Das Büro des PEB setzt sich bis auf Widerruf aus den Mitarbeiter/inne/n des Büros des zuständigen 
Vizerektors, der zuständigen Vizerektorin zusammen. Der PEB kann zu seiner Unterstützung personell auf 
die MitarbeiterInnen zugreifen.  
 
16. Verfahrensanweisungen (SOPs) 
Die detaillierten Abläufe der einzelnen Verfahrensschritte sind in Verfahrensanweisungen („Standard 
Operating Procedures“, kurz SOPs) zu regeln. 
 
Zumindest für die folgenden Aufgaben sind SOPs zu erstellen: 

1. Ablauf des Auswahlverfahrens (Vergabe von Qualifizierungsvereinbarungen) 
2. Entscheidung über die Zielerreichung („Associate Professor“) 

 
Die SOPs sind von der oder dem Vorsitzenden unter Mithilfe des PEB zu erstellen und auf aktuellem Stand 
zu halten. Sie werden durch Beschluss des PEB in Kraft gesetzt. 
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17. Schlussbestimmungen 
Diese Richtlinie des Rektorats ersetzt die Richtlinie vom 05.11. 2008. Sie gilt bis auf Widerruf und tritt mit 
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt in Kraft.  

 
Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor 
 
 

26. 
Geschäftsordnung des Senates der Medizinischen Universität Graz - Änderung 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof.Dr. Anton Sadjak, gibt folgende Änderung der 
Geschäftsordnung des Senates der Medizinischen Universität Graz, veröffentlicht im 29. Stk., RN 197 des 
Mitteilungsblattes der Medizinischen Universität Graz im Studienjahr 2009/10 vom 04.08.2010 bekannt: 
 
§ 19 Sitzungsprotokoll:  
Abs .1 Der letzte Satz wird gestrichen. 
Abs. 2 Neue Formulierung lautet: Die Unterstützung der Schriftführerin / des Schriftführers erfolgt durch 
das Senatsbüro. 
§ 23. Abs. 5 wird gestrichen 
§ 26 „Zur Änderung der Geschäftsordnung ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig.  
§ 21 Wird gestrichen.  
§ 1 Abs 1 wird der Terminus Arbeitsgruppe gestrichen.  
§ 11 Abs 2 wird " den Vorsitzenden der Arbeitsgruppen" gestrichen 
§ 19 Abs 7 wird der Terminus Arbeitsgruppe gestrichen 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 
27. 
Satzungsteil: Wahlordnung für den Senat - Änderung 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof.Dr. Anton Sadjak, gibt bekannt, dass der Senat in seiner 
Sitzung am 20.10.2010 auf Vorschlag des Rektorates folgende Satzungsänderung beschlossen hat: 
 
 

WAHLORDNUNG 
 

II. Teil – Besondere Wahlen/Bestellungen 

HAUPTSTÜCK F - Wahlen/Bestellungen in den Universitätsrat 

1. Teilstück: Wahlziel, Wahlrecht und Funktionsperiode 
 
§ F.1 Wahlziel ist die gesetzeskonforme Wahl bzw. Bestellung der Mitglieder des Universitätsrates an der 
Medizinischen Universität Graz. 
 
§ F.2 Der Universitätsrat besteht aus 7 Mitgliedern. Über eine Änderung der Größe des Universitätsrats 
entscheidet der Senat mit Zweidrittelmehrheit. 
 
§ F.3 Gemäß § 21 (6) UG werden 3 Mitglieder durch den Senat gewählt, 3 Mitglieder werden durch die 
Bundesregierung auf Vorschlag der/des zuständigen  Bundesministerin/Bundesministers bestellt und ein 
weiteres Mitglied wird von den vorher genannten Mitgliedern des Universitätsrates bestellt. 
 
§ F.4 Aktiv wahlberechtigt für die Wahl der durch den Senat zu wählenden Mitglieder des Universitätsrates 
sind die Mitglieder des Senates. Wird ein Mitglied von einem Ersatzmitglied vertreten, hat dieses Mitglied 
in dieser Zeit die Rechte eines Mitglieds. Passiv wahlberechtigt sind alle Personen, die den Voraussetzungen 
des § 21 (3), (4) und (5) UG – somit im wesentlichen eine verantwortungsvolle Position in der Gesellschaft, 
die Nicht-Zugehörigkeit zu allgemeinen Vertretungskörpern oder politische Parteien und die 
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dienstrechtliche Nicht-Zugehörigkeit zur Medizinischen Universität Graz oder dem zuständigen 
Bundesministerium – entsprechen. 
 
§ F.5 Die Funktionsperiode der Mitglieder des Universitätsrats beträgt gemäß § 21 (8) UG fünf Jahre. Sie 
beginnt mit dem 1. März des betreffenden Jahres. Eine Wiederwahl ist zulässig, soferne nicht insgesamt 
eine Amtszeit von zehn Jahren überschritten wird. 
 
2. Teilstück: Wahlleitung, Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
 
Schritt 1: Wahl der Mitglieder durch den Senat 
 
§ F.6 Frühestens sieben Monate und spätestens sechs Monate vor turnusmäßiger Beendigung der 
Funktionsperiode des Universitätsrates hat die/der Vorsitzende des Senats den Zeitpunkt des Basis-
Wahltermines der vom Senat zu wählenden Mitglieder des Universitätsrats festzusetzen und die Wahl im 
Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz spätestens drei Wochen und höchstens vier Wochen 
vor dem Basis-Wahltermin ausschreiben zu lassen. Spätestens gleichzeitig mit der Ausschreibung hat 
die/der Vorsitzende des Senates die Mitglieder des Senates darauf hinzuweisen, dass sie das Recht haben, 
Wahlvorschläge gemäß den nachfolgenden Bestimmungen sowie im Sinne von § 21 (6a) UG einzubringen. 
 
§ F.7 Jedes Senatsmitglied kann binnen zwei Wochen nach erfolgter Ausschreibung der Wahl im 
Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz höchstens vier namentlich genannte Personen als 
Wahlvorschläge benennen. Jede vorgeschlagene Person gilt als ein unabhängiger Wahlvorschlag; die 
Verknüpfung mehrerer Personen zu einem Sammelvorschlag ist unzulässig. Dabei hat das Senatsmitglied 
der/dem Vorsitzenden des Senates für jeden Wahlvorschlag folgende Dokumente zu übermitteln: 

 Einen schriftlichen Wahlvorschlag 
 Einen schriftlichen kurzen Lebenslauf der Person des Wahlvorschlages, aus dem sich zumindest die 

Ausbildung und der berufliche Werdegang der Person des Wahlvorschlages erkennen lässt; 
 Eine schriftliche Einverständniserklärung der Person des Wahlvorschlages. 

 
§ F.8 Die/Der Vorsitzende des Senates hat alle rechtzeitig eingelangten Wahlvorschläge unverzüglich an 
alle Senatsmitglieder in elektronischer Form auszusenden. 
 
§ F.9 Zum Basis-Wahltermin hat die/der Vorsitzende des Senates zunächst alle rechtzeitig eingelangten 
Wahlvorschläge kurz zu präsentieren. Anschließend ist vom Senat ein Beschluss darüber zu fassen, ob 
Hearings durchgeführt werden sollen oder nicht; wenn zumindest ein Viertel der anwesenden Mitglieder 
des Senates es wünscht, ist ein Hearingtermin binnen 2 Wochen ab der Wahlversammlung durchzuführen 
und die eigentliche Wahl auf einen Ersatz-Wahltermin unmittelbar nach Beendigung der Hearings zu 
vertagen. Dabei sind alle Wahlvorschläge eingeladen, sich zu präsentieren; erscheint ein Wahlvorschlag 
nicht zum Hearing, darf sie/er deswegen nicht ausgeschlossen werden. 
 
§ F.10 Die Wahl ist gültig, wenn zumindest die Hälfte der Mitglieder des Senates anwesend sind. Sie 
erfolgt unmittelbar zum Basis-Wahltermin im Anschluss an den erfolgten Beschluss des Senates, keine 
Hearings durchzuführen oder zum Ersatz-Wahltermin nach Beendigung des letzten Hearings. Die/Der 
Vorsitzende des Senats leitet die Wahl. 
 
§ F.11 Über jedes der vom Senat zu wählenden Mitglieder des Universitätsrats ist gesondert 
abzustimmen. Alle Teilwahlen erfolgen geheim, persönlich und unmittelbar. 
 
§ F.12 Jedes Senatsmitglied hat in jeder Teilwahl eine Stimme. 
 
§ F.13 Über jeden Wahlvorschlag wird gesondert in alphabetischer Reihenfolge abgestimmt. Gewählt sind 
jene Wahlvorschläge, die die höchste Anzahl an Stimmen, gereiht nach der Anzahl der Stimmen, und eine 
absolute Mehrheit an Stimmen erreicht haben. Bei Stimmengleichheit welche Auswirkung auf die 
Mitgliedschaft im Universitätsrat hätte, ist eine Stichwahl durchzuführen, bei der jener Wahlvorschlag als 
gewählt gilt, der die höchste Stimmenanzahl erreicht hat. Führt auch die Stichwahl zu keinem Ergebnis, 
entscheidet das Los zwischen den Wahlvorschlägen, die in der Stichwahl die höchste Stimmenzahl erreicht 
haben. 
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§ F.14 Haben zu wenig Wahlvorschläge die absolute Mehrheit an Stimmen erreicht, ist ein weiterer 
Wahlgang aller Wahlvorschläge, die nicht die absolute Mehrheit an Stimmen erreicht haben, für die noch 
offenen Sitze des Universitätsrates in alphabetischer Reihenfolge durchzuführen. Gewählt sind jene 
Wahlvorschläge, die die höchste Anzahl an Stimmen, gereiht nach der Anzahl der Stimmen, erreicht haben. 
Bei Stimmengleichheit welche Auswirkung auf die Mitgliedschaft im Universitätsrat hätte, ist eine Stichwahl 
durchzuführen, bei der jener Wahlvorschlag als gewählt gilt, der die höchste Stimmenanzahl erreicht hat. 
Führt auch die Stichwahl zu keinem Ergebnis, entscheidet das Los zwischen den Wahlvorschlägen, die in 
der Stichwahl die höchste Stimmenzahl erreicht haben. 
 
§ F.15 Unmittelbar nach Beendigung der Stimmabgabe über alle Wahlvorschläge hat die/der Vorsitzende 
des Senates als Wahlleiter/in die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen, die Zahl der ungültigen Stimmen 
und die Zahl der für jede Kandidatin/jeden Kandidaten gültig abgegebenen Stimmen festzustellen. Dabei 
wird die/der Vorsitzende des Senates bei der Stimmenauszählung sowie Feststellung des Wahlergebnisses 
durch je ein Mitglied in § B.3 dieser Wahlordnungangeführten anwesenden Personengruppen unterstützt. 
 
§ F.16 Das Ergebnis der Wahl ist von der/vom Vorsitzenden des Senates zu protokollieren, dem 
zuständigen Bundesministerium schriftlich bekannt zu geben und im Mitteilungsblatt der Medizinischen 
Universität Graz von der/dem Vorsitzenden des Senats bekannt zu machen. 
 
Schritt 2: Bestellung der anderen Mitglieder durch die Bundesregierung auf Vorschlag der/des 
zuständigen Bundesministerin/Bundesministers 
 
§ F.17 Die Bestellung erfolgt gemäß den jeweils für diesen Rechtsakt notwendigen Vorschriften des 
Bundes. Die erfolgte Bestellung ist jedenfalls vom Rektor im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität 
Graz bekannt zu machen. 
 
Schritt 3: Bestellung des weiteren Mitgliedes § 21 (6) Z 3 UG durch die übrigen Mitglieder des 
Universitätsrates 
 
§ F.18 Spätestens drei Monate nach erfolgter Wahl/Bestellung der Mitglieder des Universitätsrates haben 
diese ihr weiteres Mitglied einvernehmlich zu bestellen. 
 
§ F.19 Die Mitglieder des Universitätsrates können innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
erfolgten Bestellung der Mitglieder durch die Bundesregierung im Mitteilungsblatt der Medizinischen 
Universität Graz bei dem an Lebensjahren ältesten vom Senat gewählten Mitglied des Universitätsrates 
Wahlvorschläge benennen. § F.7 dieser Wahlordnung gilt sinngemäß. 
 
§ F.20 Für die Durchführung der Wahl gelten die Bestimmungen der §§ F.8-16 dieser Wahlordnung 
sinngemäß; dies unter der Maßgabe, dass als Wahlleiter/in das an Jahren älteste vom Senat gewählten 
Mitglied tritt und dass nach § F.15 dieser Wahlordnung die Wahlleitung durch das an Jahren älteste und 
das an Jahren jüngste von der Bundesregierung bestellte Mitglied unterstützt wird. 
 
§ F.21 Kommt es binnen drei Monaten ab erfolgter Wahl/Bestellung der übrigen sechs Mitglieder des 
Universitätsrates nicht zu einer Wahl des weiteren Mitgliedes, gilt § 21 (7) UG. 
 
3. Teilstück: Anfechtung der Wahl(en)/Bestellung(en) 
 
§ F.22 Wahlanfechtungen der gesamten oder einzelner Wahlen oder Bestellungen sind unzulässig. 
 
4. Teilstück: Abberufung und Rücktritt von Mitgliedern des Universitätsrates 
 
§ F.23 Die Abberufung eines Mitglieds des Universitätsrats durch die/den zuständigen Bundesminister/in 
kann nur in den Fällen des § 21 (14) UG erfolgen. Der Abberufung hat ein schriftlicher begründeter Antrag 
von zumindest der Hälfte der Mitglieder des Senates oder des Rektorates voranzugehen. Der Antrag ist an 
die/den Vorsitzende/n des Senates und die/den Rektor/in gemeinschaftlich zu stellen und ist über diesen 
im Senat und im Rektorat ehest möglich geheim abzustimmen. Bei übereinstimmenden Beschlüssen auf 
Abberufung durch den Senat und das Rektorat, die jeweils einer Zweidrittelmehrheit bedürfen, ist der 
Antrag an die/den zuständige/zuständigen Bundesminister/in zur Entscheidung weiterzuleiten. 
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§ F.24 Ein Rücktritt als Mitglied des Universitätsrates ist jederzeit möglich, außer zur Unzeit, wenn für die 
Medizinische Universität Graz ein Schaden zu befürchten ist. Der Rücktritt ist durch schriftliche 
Rücktrittserklärung an die/den Vorsitzende/n des Universitätsrates und die/den Rektorin/Rektor 
auszuüben. 
 
§ F.25 Jedes vorzeitige Ausscheiden eines Mitglieds des Universitätsrats ist im Mitteilungsblatt der 
Medizinischen Universität Graz bekannt zu machen. Für den Rest der Funktionsperiode ein neues Mitglied 
auf dieselbe Art wie das ausgeschiedene Mitglied zu wählen/bestellen. 
 
 
HAUPTSTÜCK G - Wahl der Funktion des Vorsitzes/der Stellvertretung von Kollegialorganen sowie der 
Schriftführung 
 
1. Teilstück: Wahlziel, Wahlrecht und Funktionsperiode 
 
§ G.1 Jedes Kollegialorgan hat nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Bestimmungen dieses 
Hauptstückes aus seinen stimmberechtigten Mitgliedern seinen Vorsitz, dessen Stellvertretung, die 
Schriftführung sowie dessen Stellvertretung zu bestimmen. 
 
§ G.2 Soweit sich nicht gesetzlich ergibt, welches Mitglied eines Kollegialorganes den Vorsitz führt, ist der 
Vorsitz durch alle stimmberechtigten Mitglieder dieses Kollegialorganes, selbst zu wählen. Soweit sich nicht 
gesetzlich anderes ergibt, haben Kollegialorgane eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden sowie eine erste 
Stellvertreterin/einen ersten Stellvertreter zu wählen. Besteht das Kollegialorgan aus mehr als 10 
ordentlichen Mitgliedern oder beschließt das Kollegialorgan eine zweite Stellvertreterin/einen zweiten 
Stellvertreter zu wählen, ist eine zweite Stellvertreterin/ein zweiter Stellvertreter zu wählen. 
 
§ G.3 Weiters ist, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt, eine Schriftführerin/ein Schriftführer zu 
wählen. Bei Kollegialorganen, die aus mehr als 10 ordentlichen Mitgliedern bestehen, ist eine 
stellvertretende Schriftführerin/ein stellvertretender Schriftführer zu wählen. Soweit keine besonderen 
Bestimmungen über die Wahl zur Schriftführung bestehen, gelten die Bestimmungen zur Wahl des 
Vorsitzes analog. 
 
§ G.4 Aktiv und passiv wahlberechtigt sind alle stimmberechtigten Mitglieder des Kollegialorganes, so 
gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist. 
 
§ G.5 Die Funktionsperiode für die Funktion des Vorsitzes, der Stellvertretung und der Schriftführung 
dauert bei allen Kollegialorganen, die zu einem bestimmten einmaligen Zweck gebildet werden, bis zur 
Zweckerreichung. In allen anderen Fällen, insbesondere bei Kollegialorganen als dauerhafte Einrichtung, 
endet die Funktionsperiode mit der Neukonstituierung des Kollegialorganes nach der nächsten Wahl. 
 
2. Teilstück: Wahlleitung, Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
 
§ G.6 Die Wahl ist bei Konstituierung des Kollegialorgans nach einer Wahl von der/vom Vorsitzenden des 
abtretenden Kollegialorgans zu leiten. Die Wahl ist jedenfalls in der konstituierenden Sitzung eines 
Kollegialorganes durchzuführen. 
 
§ G.7 Bei Ausscheiden aus der Funktion des Vorsitzes während der Funktionsperiode ist die Wahl von der 
ersten Stellvertreterin/vom ersten Stellvertreter zu leiten. 
 
§ G.8 Jedes stimmberechtigte Mitglied des Kollegialorgans kann je einen Wahlvorschlag für die Wahl 
der/des Vorsitzenden, der ersten Stellvertreterin/des ersten Stellvertreters und bei Vorliegen der 
Voraussetzungen nach § G.2 dieser Wahlordnung der zweiten Stellvertreterin/des zweiten Stellvertreters 
sowie der Schriftführung einbringen. Wahlvorschläge werden in der Wahlsitzung selbst, jeweils vor den 
einzelnen Teilwahlen eingebracht. Eine Verknüpfung von Wahlvorschlägen ist unzulässig. 
 
§ G.9 Über die/den Vorsitzende/Vorsitzenden, die/den erste/ersten Stellvertreterin/Stellvertreter, die/den 
zweite/zweiten Stellvertreterin/Stellvertreter und die/den Schriftführerin/Schriftführer und die 
stellvertretende Schriftführerin/den stellvertretende Schriftführer ist in gesonderten Teilwahlen 
abzustimmen. 
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§ G.10 Soweit sich nicht gesetzlich anderes ergibt, ist die eigentliche Wahl zur/zum Vorsitzenden eines 
Kollegialorganes oder zur/zum ersten oder zweiten Stellvertreterin/Stellvertreter und die/den 
Schriftführerin/Schriftführer und die stellvertretende Schriftführerin/den stellvertretende Schriftführer 
gültig, wenn zumindest die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder dieses Kollegialorganes anwesend 
sind. 
 
§ G.11 Soweit sich nicht gesetzlich anderes ergibt, ist für die gültige Wahl zur/zum Vorsitzenden eines 
Kollegialorganes im ersten Wahlgang als Konsensquorum die absolute Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder dieses Kollegialorganes notwendig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Soweit im ersten Wahlgang 
dieses Konsensquorum nicht erreicht wird, ist ein zweiter Wahlgang durchzuführen, in dem nur mehr die 
beiden Mitglieder mit der höchsten Stimmanzahl aus dem ersten Wahlgang – bei mehreren Mitgliedern, 
die stimmgleich den ersten oder zweiten Rang einnehmen, all diese Mitglieder - teilnehmen, zumindest die 
relative Mehrheit der abgegebenen Stimmen notwendig. Erfolgt im zweiten Wahlgang keine Entscheidung, 
entscheidet das Los zwischen den am zweiten Wahlgang teilnehmenden Mitgliedern. 
 
§ G.12 Die Teilwahlen erfolgen geheim, persönlich und unmittelbar. 
 
§ G.13 Unmittelbar nach Beendigung der Stimmabgabe hat die Wahlleiterin/der Wahlleiter die Gesamtzahl 
der abgegebenen Stimmen, die Zahl der ungültigen Stimmen und die Zahl der für jede/jeden 
Kandidatin/Kandidaten gültig abgegebenen Stimmen festzustellen und soweit nach der Bestimmung des § 
G.11 dieser Wahlordnung die notwendige Mehrheit erreicht ist, die erfolgte Wahl festzustellen. Die 
Wahlleiterin/Der Wahlleiter wird bei der Stimmenauszählung und Feststellung des Wahlergebnisses durch 
je ein Mitglied jeder im Kollegialorgan vertretenen, bei der Wahl anwesenden Kurie unterstützt. Von diesen 
ist das Wahlergebnis einstimmig zu bestätigen. 
 
§ G.14 Das Wahlergebnis ist unverzüglich im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz zu 
veröffentlichen. 
 
3. Teilstück: Anfechtung der Wahl 
 
§ G.15 Eine Anfechtung der Wahl ist unzulässig. 
 
4. Teilstück: Ausscheiden aus der Funktion des Vorsitzes/der Stellvertretung sowie der Schriftführung 
 
§ G.16 Das Kollegialorgan kann die gewählten Mitglieder aus der Funktion des Vorsitzes sowie der ersten 
oder zweiten Stellvertretung und der Schriftführung vor Ablauf der Funktionsperiode abberufen. Auf die 
Mitgliedschaft im Kollegialorgan der/des (ehemaligen) Vorsitzenden bzw. Stellvertreterin/Stellvertreters hat 
dies keine Auswirkung. 
 
§ G.17 Die Einberufung einer Sitzung zur Abberufung aus der Funktion des Vorsitzes oder der 
Stellvertretung muss von einem Drittel der Mitglieder des Kollegialorgans schriftlich beantragt werden und 
ist an den Vorsitz des Kollegialorganes sowie die Stellvertretung gemeinschaftlich zu richten. Diese haben 
eine außerordentliche Sitzung gemäß dem Satzungsteil Geschäftsordnung mit entsprechenden 
Tagesordnungspunkten einzuberufen. 
 
§ G.18 Die Sitzung zur Abberufung aus der Funktion des Vorsitzes, der Stellvertretung oder der 
Schriftführung darf nicht von der durch die mögliche Abberufung betroffenen Person geleitet werden. Soll 
von der Funktion des Vorsitzes und der Stellvertretung abberufen werden, so ist die Sitzung von dem an 
Jahren ältesten anwesenden Mitglied zu leiten. 
 
§ G.19 Ein Beschluss über die Abberufung aus der Funktion des Vorsitzes oder der Stellvertretung bedarf 
eines Präsenzquorums von zumindest der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder sowie eines 
Konsensquorums von Zweidrittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 
 
§ G.20 Die/Der Vorsitzende bzw. die Stellvertreterin/der Stellvertreter sowie die Schriftführerin/der 
Schriftführer kann während der Funktionsperiode jederzeit ihren/seinen Rücktritt aus der Funktion des 
Vorsitzes/der Stellvertretung/der Schriftführung erklären. Die Rücktrittserklärung ist gegenüber dem 
Kollegialorgan schriftlich (an den Vorsitzenden bzw. Stellvertreter) abzugeben. Im Zweifelsfall gilt der 
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Rücktritt aus der Funktion des Vorsitzes, der Stellvertretung oder der Schriftführung nicht als Rücktritt als 
Mitglied dieses Kollegialorganes. 
 
§ G.21 Jede vorzeitige Beendigung der Funktion des Vorsitzes oder der Stellvertretung des Vorsitzes ist im 
Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz bekannt zu machen. Bei Ausscheiden aus der Funktion 
des Vorsitzes oder der Stellvertretung, ist eine Neuwahl für die vakante Funktion des Vorsitzes bzw. der 
Stellvertretung dieser Wahlordnung nach den Bestimmungen dieses Hauptstückes durchzuführen. 
 
 
HAUPTSTÜCK H - Wahl und Entsendung in Organe & Einzelbestellungen durch Obergremien oder 
Kurien („subsidiäre Wahlordnung“) 
 
1. Teilstück: Wahlziel, Wahlrecht und Funktionsperiode 
 
§ H.1 Wahlziel ist die gesetzeskonforme Wahl oder Entsendung in Organe und/oder sind 
Einzelbestellungen der Medizinischen Universität Graz. 
 
§ H.2 Die subsidiäre Wahlordnung gilt 
(a) für alle jene Wahlen und Bestellungen von Mitgliedern oder Ersatzmitgliedern, sofern durch gesetzliche 
Vorschrift ein Obergremium oder ein Teil eines Obergremiums („Kurienbestellung“) Personen in ein 
Untergremium oder universitätsfremdes Gremium wählt bzw. bestellt werden; und 
(b) für alle jene Wahlen und Bestellungen von Mitgliedern oder Ersatzmitglieder, sofern durch Vorschrift 
aus dem Organisationsplan oder der Satzung der Medizinischen Universität Graz ein Obergremium oder 
ein Teil eines Obergremiums („Kurienbestellung“) Personen in ein Untergremium oder ein 
universitätsfremdes Gremium wählt bzw. bestellt. 
 
§ H.3 Die Zahl der Mitglieder des Gremiums, die Funktionsperiode, allenfalls die Art der Bestellung durch 
Kurien werden gesetzlich regelt, subsidiär gelten folgende Vorschriften: 
• Studienrektor/in und Stellvertreter/in nach § 19 (2) Z 2 UG iVm §§ 6 ff des Satzungsteiles Studienrecht: 
Geheime Wahl durch den Senat aus dem Kreis der habilitierten Universitätsangehörigen; Funktionsperiode 
von 2 Jahren; passiv wahlberechtigt sind habilitierte Universitätsangehörige und jedenfalls auch das für 
Studium und Lehre zuständige Rektoratsmitglied; die Mitglieder der Personengruppen lt. § 25 (4) Z 2 UG 
und § 25 (4) Z 4 UG führen bei dieser Wahl zwei Stimmen. 
• Schiedskommission nach § 43 UG: 6 Mitglieder; Entsendung je eines männlichen und eines weiblichen 
Mitgliedes durch den Senat, durch den Universitätsrat und durch den Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen; Funktionsperiode von 2 Jahren; dabei ist zu beachten, dass zumindest zwei 
rechtskundige Personen zu entsenden sind; Nominierung je eines Ersatzmitgliedes durch Universitätsrat, 
Senat und Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen. 
• Ethikkomission nach § 30 UG: maximal 15 Mitglieder; Entsendung durch den Senat; Funktionsperiode 
von 3 Jahren; passiv wahlberechtigt sind die in § 8c (4) KAKuG genannten Personen(gruppen). 
• Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen nach § 42 UG und der Satzung. 
• Studienkommissionen nach § 25 (8) Z 3 UG: 9 oder 8 Mitglieder gem. Satzung; Einsetzung durch Senat, 
Funktionsperiode von 3 Jahren; zu entsenden von den jeweiligen Personengruppen im Verhältnis 2:3:4 (bei 
Humanmedizin, Zahnmedizin & Gesundheits- und Pflegewissenschaften) bzw. 3:3:2 (Doktorat Med. Sci. 
und Postgraduelle Ausbildungen) Universitätsprofessor/innen (§ 94 (2) Z 1 UG); Universitätsdozent/innen 
und wissenschaftliche Mitarbeiter/innen (§ 94 (2) Z 2 UG) sowie Studierende (§ 94 (1) Z 1 UG). 
• Habilitationskommissionen nach § 103 UG: 7 Mitglieder; Einsetzung durch Senat; Funktionsperiode bis 
zur Zweckerfüllung; zu entsenden von den jeweiligen Personengruppen im Verhältnis 4:2:1 
Universitätsprofessor/innen (§ 94 (2) Z 1 UG); Universitätsdozent/innen und wissenschaftliche 
Mitarbeiter/innen (§ 94 (2) Z 2 UG) sowie Studierende (§ 94 (1) Z 1 UG); 
• Berufungskommissionen nach § 98 UG: 9 Mitglieder; Einsetzung durch Senat; Funktionsperiode bis zur 
Zweckerreichung; zu entsenden von den jeweiligen Personengruppen im Verhältnis 5:3:1 
Universitätsprofessor/innen (§ 94 (2) Z 1 UG); Universitätsdozent/innen und wissenschaftliche 
Mitarbeiter/innen (§ 94 (2) Z 2 UG) sowie Studierende (§ 94 (1) Z 1 UG); 
• Von nach der Satzung oder dem Organisationsplan eingerichteten dauerhaften Gremien oder 
Bestellungen sind die Art der Wahl bzw. Bestellung, das oder die entsendenden Obergremien bzw. Kurien, 
die Funktionsperiode sowie die passive Wahlberechtigung in der Satzung oder dem Organisationsplan 
festzulegen. 
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2. Teilstück: Wahlleitung, Vorbereitung und Durchführung der Wahl, Bestellung oder Einsetzung 
 
§ H.4. Die Personengruppen sind von der/dem Vorsitzenden des zuständigen Obergremiums schriftlich zur 
Wahl, Bestellung, Einsetzung oder Entsendung mit zeitlicher Befristung aufzufordern. 
 
§ H.5. Die Wahl, Bestellung, Einsetzung oder Entsendung aus dem Kreis der Universitätsprofessorinnen/-
professoren, der Universitätsassistentinnen/-assistenten und der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im 
Forschungs- und Lehrbetrieb und der Allgemeinbediensteten erfolgt durch die jeweiligen Personengruppen 
selbst. Die Vertreterinnen/Vertreter der Studierenden werden von der Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft an der Medizinischen Universität Graz entsandt, gewählt, bestellt oder eingesetzt. 
 
§ H.6. Für Wahlen, Bestellungen, Einsetzungen oder Entsendungen, bei welchen nicht die 
Personengruppen wahl-/bestellungs-/einsetzung-/entsendungsberechtigt sind oder nicht detaillierte 
Bestimmungen in der Wahlordnung enthalten sind, sind die Bestimmungen des Teilstücks F dieser 
Wahlordnung für die Wahl der Mitglieder des Universitätsrates durch den Senat sinngemäß anzuwenden. 
 
§ H.7. Das Ergebnis ist von der/dem Vorsitzenden des Obergremiums im Mitteilungsblatt der 
Medizinischen Universität Graz zu veröffentlichen. 
 
3. Teilstück: Anfechtung der Wahl 
 
§ H.8 Anfechtungen von Wahlen und Bestellungen nach diesem Hauptstück sind unzulässig. 
 
4. Teilstück: Abberufung, Ausscheiden und Rücktritt von Mitgliedern in Organen und Einzelbestellten 
durch Obergremien oder Kurien 
 
§ H.9 Eine gemäß diesem Teilstück als Mitglied oder Ersatzmitglied gewählte oder bestellte Person 
(ausgenommen Mitglieder der Studierendenkurie) kann wegen einer schweren Pflichtverletzung, einer 
strafgerichtlichen Verurteilung, wegen mangelnder körperlicher oder geistiger Eignung oder wegen eines 
begründeten Vertrauensverlustes durch das wählende bzw. bestellende Obergremium – im Falle der 
Kurienbestellung, durch diese - abberufen werden, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Hierfür 
hat ein schriftlicher begründeter Antrag eines Drittels der Mitglieder des Obergremiums – im Falle der 
Kurienbestellung, durch ein Mitglied dieser Kurie - vorzuliegen, der an die Vorsitzende/den Vorsitzenden 
des Obergremiums zu richten ist. Diese/Dieser hat zeitgerecht den Antrag in der Tagesordnung zur 
nächsten Sitzung anzukündigen. So turnusmäßig keine Sitzung binnen zwei Wochen ab Erhalt des 
Antrages anberaumt ist, so hat sie/er frühestens binnen einer Woche und höchstens binnen zwei Wochen 
einen eigenen Abberufungstermin anzuberaumen. Über den Antrag ist im Obergremium – im Falle der 
Kurienbestellung durch die zuständige Kurie – ehestmöglich geheim abzustimmen. Der Beschluss des 
Obergremiums bzw. der zuständigen Kurie über die Abberufung einer gemäß diesem Teilstück gewählten 
oder bestellten Person bedarf der Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder des Obergremiums bzw. der 
zuständigen Kurie. 
 
§ H.10 Der Rücktritt einer gemäß diesem Teilstück gewählten oder bestellten Person ist bei dauerhaft 
eingerichteten Gremien jederzeit möglich, außer es ist gesetzlich anderes bestimmt oder der Rücktritt 
erfolgt zur Unzeit, wenn für die Medizinische Universität Graz ein Schaden zu befürchten ist. Der Rücktritt 
ist durch schriftliche Rücktrittserklärung an die/den Vorsitzenden des Obergremiums auszuüben. 
 
§ H.11 Eine gemäß diesem Teilstück als Mitglied oder Ersatzmitglied gewählte oder bestellte Person 
scheidet jedenfalls durch Tod oder Verlust der Zugehörigkeit zur Kurie aus dem jeweiligen Gremium aus. 
Letzterer ist gegenüber der/dem Vorsitzenden des zuständigen Obergremiums schriftlich bekanntzugeben. 
 
§ H.12 Jede Abberufung einer gemäß diesem Teilstück gewählten oder bestellten Person (ausgenommen 
Mitglieder der Studierendenkurie) ist im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz bekannt zu 
machen. Falls für das ausscheidende Mitglied ein Ersatzmitglied besteht, übernimmt dieses für die restliche 
Funktionsperiode die Funktion des abberufenen/ausgeschiedenen Mitgliedes. 
 
HAUPTSTÜCK I – Schluss- und Übergangsbestimmungen 
 
§ I.1 Die Hauptstücke G - I des Satzungsteiles Wahlordnung treten mit der Kundmachung im 
Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz in Kraft. Gleichzeitig treten die Hauptstücke F - K des 
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Satzungsteiles Wahlordnung, MTBl, 23. Stk, RN 87 vom 6.7.2005, in der Fassung MTBl, 14. Stk, RN 80 
vom 1.4.2009, außer Kraft. 

 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 
28. 
Satzungsteil: Einsetzung, Zusammensetzung und Verfahrensablauf für Berufungsverfahren gem. § 98 
i.V.m. § 25 Abs. 8 Z 2 UG - Änderung 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof.Dr. Anton Sadjak, gibt bekannt, dass der Senat in seiner 
Sitzung am 20.10.2010 auf Vorschlag des Rektorates folgende Satzungsänderung beschlossen hat: 
 
 

Einsetzung, Zusammensetzung und Verfahrensablauf für Berufungsverfahren  
gem. § 98 i.V.m. § 25 Abs. 8 Z 2 UG 

 
§ 1. Größe und Zusammensetzung einer Berufungskommission 
(1) Der Senat hat eine entscheidungsbefugte Berufungskommission, die aus neun Mitgliedern besteht, 
einzusetzen (§ 98 (4) UG). Bei der Zusammensetzung der Berufungskommission ist § 11 (2) Z 3 Bundes-
Gleichbehandlungsgesetz sinngemäß anzuwenden. Der Berufungskommission haben gemäß § 25 (7a) UG 
mindestens 40 vH Frauen anzugehören. 
(2) Es sind dem Senat fünf Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren, drei Vertreterinnen und 
Vertreter gem. §94 (2) Z 2 UG und eine Studierende/ein Studierender gem. § 94 (1) Z 1 UG zu nennen. 
(3) Die Nominierung der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren erfolgt für zwei Mitglieder 
aus einem Pool, der sich aus je drei Personen aus dem nichtklinisch-wissenschaftlichen Bereich und drei 
Personen aus dem klinisch-wissenschaftlichen Bereich zusammensetzt. Die drei weiteren Mitglieder werden 
aus dem Fachbereich und dem fachlich nahe stehenden Bereich nominiert. 
(4) Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen und der Betriebsrat sind dem Verfahren beizuziehen. Die 
Art der Beiziehung wird im Frauenförderplan bzw. vom Betriebsrat geregelt. 
(5) Sollte durch Verlust der Zugehörigkeit zur Gruppe der Universitätsprofessorinnen und 
Universitätsprofessoren, der Vertreterinnen und Vertreter gemäß § 94 (2) 2 UG, durch Wegfall der 
Studierendeneigenschaft oder durch Beendigung der Zugehörigkeit zur Universität an sich, die 
Berufungskommission nicht mehr gemäß Absatz zwei zusammen gesetzt sein, so bleibt eine einmal 
satzungskonform eingesetzte Berufungskommission weiterhin im Amt, ohne, dass es einer Um- oder 
Nachbesetzung bedarf. Die der Gruppenzugehörigkeit verlustige Person scheidet gemäß § H 11 der 
Wahlordnung aus.  
(6) Abs 5 gilt nicht, wenn dadurch die Kommission nicht mehr im Sinne des § 98 UG in der jeweils 
geltenden Fassung besetzt ist. Diesfalls ist die Berufungskommission durch so viele Mitglieder der 
jeweiligen Gruppe nachzubesetzen, so dass eine Besetzung im Sinne des § 98 UG vorliegt. 
(7) Handlungen, Entscheidungen, Beschlüsse der Berufungskommission sind nicht gesondert anfechtbar 
oder bekämpfbar. 
 
§ 2. Gutachten und Stellungnahmen 
(1) Von den Vertreterinnen und Vertretern der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren im 
Senat sind mindestens zwei - davon mindestens eine externe oder einen externen- Gutachterinnen oder 
Gutachter zu bestellen (§ 98 (3) UG). 
(2) Die Abgabe von Stellungnahmen zu den Gutachten ist dem berechtigten Personenkreis (insbesonders 
den Bewerberinnen und Bewerbern und dem Senat) sofort nach Einlangen der Gutachten seitens des 
Rektorats zu ermöglichen. 
 
§ 3. Durchführung des Berufungsverfahrens 
(1) Die Bewerbung für eine ausgeschriebene Stelle ist an das Rektorat zu richten. 
(2) Die Berufungskommission wählt eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden, sowie eine Stellvertreterin/einen 
Stellvertreter, und eine Schriftführerin/einen Schriftführer. 
(3) Das Rektorat ist für den Schriftverkehr (wie z. B. Sitzungseinladungen, Sitzungsort, Benachrichtigung 
der Gutachterinnen und Gutachter) zuständig. 
(4) Das gesamte Berufungsverfahren wird vom Rektorat administrativ betreut. 
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(5) Die Rektorin/Der Rektor hat allen geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten die Gelegenheit zu geben, 
sich einer inneruniversitären Öffentlichkeit zu präsentieren. 
(6) Es ist ein Dreiervorschlag auf Grund der Gutachten, der Stellungnahmen zu den Gutachten und der 
Stellungnahmen der Kommissionsmitglieder zu erstellen. 
(7) Vorschläge mit weniger als drei Kandidatinnen und Kandidaten sind von der Berufungskommission 
besonders zu begründen. 
(8) Vorschläge für Hausberufungen sind von der Berufungskommission besonders zu begründen. 
 
§ 4. Schlussbestimmungen 
Der Satzungsteil „Einsetzung, Zusammensetzung und Verfahrensablauf für Berufungsverfahren gem. § 98 
i.V.m. § 25 Abs. 8 Z 2 UG tritt mit der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität 
Graz in Kraft. Gleichzeitig tritt der Satzungsteil „Einsetzung, Zusammensetzung und Verfahrensablauf für 
Berufungsverfahren gem. § 98 i.V.m. § 25 Abs. 8 Z 2 in der Fassung MTBl, 22 Stk, RN 53 vom 04.02.2004 
außer Kraft. 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 
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29. 
Satzungsteil: Studienrecht - Änderung 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof.Dr. Anton Sadjak, gibt bekannt, dass der Senat in seiner 
Sitzung am 20.10.2010 auf Vorschlag des Rektorates folgende Satzungsänderung beschlossen hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor  
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30. Ausschreibung von Stellen 
 

Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 
gemäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des 
Kollektivvertrages ausschreibt: 
 
 
30.1 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-mail an: 
personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz.  
 
2) Die Medizinische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in 
Leitungsfunktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher 
Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten.  
 
 

UniversitätsassistentIn 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitäts-Augenklinik, Teilzeit: 10 Wochenstunden,  
befristet bis 31. Dezember 2011 

 
Kernaufgaben: 

 Koordination klinischer Studien gemäß ICH und GCP Richtlinien sowie interner SOP 
 Klinische Datenerhebung und –verwaltung 
 Korrespondenz zwischen Sponsor und Prüfzentrum 
 Durchführung studienspezifischer Untersuchungsmethoden 
 Betreuung und Vorbereitung von Monitor- und Sponsorbesuchen 

 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin oder Masterstudiengang Gesundheits- und Pflege-
wissenschaft mit Schwerpunkt Forschung 

 Erfahrung in der Abwicklung wissenschaftlicher Studien 
 EDV-Kenntnisse 
 Bereitschaft zum Erlernen spezifischer Untersuchungsmethoden 
 Gute Englischkenntnisse 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Teamorientierung 
 Organisatorische und kommunikative Kompetenz 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas Wedrich, Vorstand der Universitäts-Augenklinik, gerne 
zur Verfügung. Kontakt: andreas.wedrich@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/385-12394. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W24 ex 2010/11 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am 
24. November 2010. www.medunigraz.at/stellen 
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Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Innere Medizin, Klinische Abteilung für Angiologie, 
befristet bis 31. März 2011 

 
Anforderungen: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 
Fachliche Anforderungen: 

 Vorerfahrungen in der Durchführung von wissenschaftlichen Projekten und Klinischen Studien 
 Kenntnisse auf dem Gebiet der Angiologie 
 EDV-Fertigkeiten (openMEDOCS) 

 
Kernaufgaben: 

 Mitarbeit in der PatientInnenbetreuung, Forschung und Lehre 
 
Persönliche Anforderungen: 

 Hohe Belastbarkeit 
 Gewissenhaftigkeit 
 Teamorientierung 
 Kommunikative Kompetenz 

 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Ernst Pilger, Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin 
und Leiter der Klinischen Abteilung für Angiologie, gerne zur Verfügung. Kontakt: 
ernst.pilger@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/385-16888. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W34 ex 2010/11 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am 
24. November 2010. www.medunigraz.at/stellen 
 
 
 
 
Die Medizinische Universität Graz orientiert sich an den Werten einer nachhaltigen und umfassenden 
Gesundheitsversorgung. Forschung, Lehre und PatientInnenbetreuung stehen im Einklang zum Wohle der 
Gesundheit der Menschen. Zur Verstärkung des Teams im PhD-Programm besetzen wir folgende Stellen: 
 

CALL FOR STUDENTS APPLICATIONS 
Doctoral Program “Metabolic and Cardiovascular Disease” (DK-MCD) 

 
sponsored by the Austrian Science Fund (FWF) and 3 universities in Graz  

(Medical University, University, University of Technology) 
 

Starting March 1, 2011 

The Medical University of Graz, the University of Graz and the Graz University of Technology offer an 
excellence PhD program funded by the Austrian Science Fund (FWF) in “Metabolic and Cardiovascular 
Disease” (DK-MCD) that provides an in-depth, multidisciplinary training in biomedical research in a 
stimulating international environment. The thesis projects focus on aspects of metabolic and cardiovascular 
diseases that integrate basic research and clinically-oriented sciences utilizing a wide spectrum of state-of-
the-art techniques.  
 
For selected PhD students there is the possibility for up to 3 years employment with a contract that 
includes social benefits and will be encouraged to spend up to one year abroad joining other collaborating 
laboratories. 
 
Applicants must hold, or be close to obtaining, an undergraduate degree equivalent to a Master in any 
discipline of natural or life sciences or medicine. The selection procedure, all training activities and 
communication will be in English. Thus, excellent written and spoken English skills are required. 
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Applications must be submitted per email to dk-mcd@medunigraz.at in full and using only the requested 
forms. 
 
Further information and application forms are available at: http://www.medunigraz.at/DK_MCD  
 
Application deadline: November 30, 2010 
 
Die Medizinische Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen an 
und fordert daher qualifizierte Frauen zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen 
vorrangig aufgenommen. 

www.medunigraz.at/stellen  
 
 
 
 
 
30.2 Freie Stellen für das allgemeine Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-mail an: 
personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz.  
 
2) Die Medizinische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in 
Leitungsfunktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher 
Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten.  
 
 

Biomedizinische/r AnalytikerIn 
(Verwendungsgruppe IIIa) 

am Institut für Pathophysiologie und Immunologie, 
Teilzeit: 20 Wochenstunden 

 
Kernaufgaben: 

 Mitarbeit bei der Grundlagenforschung (Probenansatz, Verarbeitung, Befunderstellung, eigenverant-
wortliche Anwendung konventioneller molekularbiologischer und „in vitro“ Methoden [in der 
Zellkultur]) 

 Mitarbeit bei wissenschaftlichen Arbeiten 
 Mitwirkung bei der Qualitätssicherung 
 Betreuung von Laborgeräten und Laboreinrichtungen 
 Arbeiten mit menschlichem Material (Blut, Gewebe) 
 Mitarbeit bei Tierversuchen 

 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossene Ausbildung zur/zum Biomedizinischen AnalytikerIn 
 Vorkenntnisse und Erfahrung mit molekularbiologischen und immunologischen Techniken 
 Bereitschaft, sich weiterzubilden 
 MS-Office Kenntnisse, spezifische EDV-Kenntnisse (z.B.: Statistikprogramme) wünschenswert 
 Englischkenntnisse 
 Befähigung zur und Freude an der Etablierung neuer Labormethoden 
 Eventuell Grundkenntnisse in Immunhistochemie 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Teamorientierung, soziale Kompetenz 
 Flexibilität 
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Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Anton Sadjak, Vorstand des Institutes für Pathophysiologie und 
Immunologie, gerne zur Verfügung. Kontakt: anton.sadjak@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/380-4290. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A30 ex 2010/11 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am 
24. November 2010. www.medunigraz.at/stellen 

 
 
 

Biomedizinische/r AnalytikerIn 
(Verwendungsgruppe IIIa) 

am Institut für Pathophysiologie und Immunologie, 
Teilzeit: 20 Wochenstunden 

 
Kernaufgaben: 

 Mitarbeit bei der Grundlagenforschung (Probenansatz, Verarbeitung, Befunderstellung, eigenverant-
wortliche Anwendung konventioneller molekularbiologischer und „in vitro“ Methoden [in der 
Zellkultur]) 

 Mitarbeit bei wissenschaftlichen Arbeiten 
 Mitwirkung bei der Qualitätssicherung 
 Betreuung von Laborgeräten und Laboreinrichtungen 
 Arbeiten mit menschlichem Material (Blut, Gewebe) 
 Mitarbeit bei Tierversuchen 

 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossene Ausbildung zur/zum Biomedizinischen AnalytikerIn 
 Vorkenntnisse und Erfahrung mit molekularbiologischen und immunologischen Techniken 
 Bereitschaft, sich weiterzubilden 
 MS-Office Kenntnisse, spezifische EDV-Kenntnisse (z.B.: Statistikprogramme) wünschenswert 
 Englischkenntnisse 
 Befähigung zur und Freude an der Etablierung neuer Labormethoden 
 Eventuell Grundkenntnisse in Immunhistochemie 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Teamorientierung, soziale Kompetenz 
 Flexibilität 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Anton Sadjak, Vorstand des Institutes für Pathophysiologie und 
Immunologie, gerne zur Verfügung. Kontakt: anton.sadjak@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/380-4290. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A31 ex 2010/11 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am 
24. November 2010. www.medunigraz.at/stellen 
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TierpflegerIn 
(Verwendungsgruppe I) 

in der Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur, Bereich Biomedizinische Forschung, auf die Dauer 
des Beschäftigungsverbotes und eines eventuell anschließenden Karenzurlaubes nach Mutterschutzgesetz 

 
Kernaufgaben: 

 Tierbetreuung in unterschiedlichen Hygienestufen 
 
Fachliche Anforderungen: 

 Begonnene oder abgeschlossene Ausbildung zur TierpflegerIn (Abschluss der Lehre oder adäquate 
Ausbildung 

 Erfahrung in Labortierhaltung 
 EDV-Kenntnisse (MS-Office) 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Teamfähigkeit 
 Hohe Belastbarkeit 
 Bereitschaft, sich fachlich und persönlich weiterzubilden 
 Englischkenntnisse 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas Tiran, Leiter der Organisationseinheit für 
Forschungsinfrastruktur, gerne zur Verfügung. Kontakt: andreas.tiran@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 
316/385-73001. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A32 ex 2010/11 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am 
24. November 2010. www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Technische/r AssistentIn 
(Verwendungsgruppe IIA) 

am Institut für Biophysik, befristet bis 30. September 2012 
 
Kernaufgaben: 

 Durchführen von strahlenschutztechnischen Überprüfungen 
 Vorbereitungsarbeiten im Bereich Lehre 
 Dokumentation und Administration im Bereich Strahlenschutz und Lehre 

 
Fachliche Anforderungen: 

 ChemielabortechnikerInnenausbildung oder gleichwertige Ausbildung 
 Gute EDV Kenntnisse 
 Gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
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Bei Fragen steht Ihnen das Sekretariat des Institutes für Biophysik gerne zur Verfügung. Kontakt: 
alice.maier@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/380-4135. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A33 ex 2010/11 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am 
24. November 2010. www.medunigraz.at/stellen 
 
 

 
Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor  
 

 


